
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/4/6 84/13/0124
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.1988

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Schätzungsberechtigung (hier: nicht verbuchte Reisigeinkäufe bei Einzelhandel mit

Blumen sowie Blumenbinderei).
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